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Nutzung von Gewässern für Wärmepumpen oder Kühlanlagen. 
Ablaufschema zu Konzessions- und Bewilligungsverfahren  
mit Erstellung oder Änderung von baubewilligungspflichtigen Nutzungsanlagen 

 
 
 
 

Baugesuch  
inkl. Gesuch um Nutzung von Gewässern  

für Wärmepumpen oder Kühlanlagen  
an Gemeinde 

Art. 109 GewG 
an Gemeinde 

Beabsichtigte Nutzung widerspricht  
öffentlichem Interesse? 

Art. 115 GewG 

 

Zurückweisung 
LUD 

Weiterleitung an Baukoordination 
(inkl. Entscheid bezüglich Vorzugsrecht) 

Art. 109 GewG 

Freigabe LUD 
Kantonsinterne Vernehmlassung  

Baukoordination 

Kant. Gesamtbewilligungsentscheid  
(inklusive Sonderbewilligungen und  

unter Vorbehalt der Konzession) 

  
Kant. Gesamtstellungnahme 

(evtl. Antrag um nachträgliche Konzessionserteilung) 
Art. 115 GewG 

Baubewilligung 

Öffentliche Auflage  
gemäss Baugesetz 

(mit Verweis auf Konzessionsgesuch) 
Art. 112 GewG 

 

Einwendungen? 
Art. 113 GewG 

Auch Einwände gegen  
Gewässernutzung? 

Einwendungs- 
entscheid 

(exkl. allfällige Einwände 
Gewässernutzung) 

Einwendungs-ent-
scheid 

LUD 
Art. 113 und 115 GewG 

Zeitgleiche Eröffnung der Entscheide 

Hinweis: Falls die Auswirkungen der Gewässernutzung aufgrund des Konzessionsgesuchs vor Erstellung der  
Nutzungsanlagen nicht abschliessend beurteilbar sind (insb. bei Grundwassernutzungen), wird Baubewilligung  

inkl. Gewässerschutz-Bewilligung unter der Bedingung der nachträglichen Konzessionserteilung gewährt. 
Über die Konzession und die Einwendungen zur Gewässernutzung wird dann erst nach Einreichung des  

Fachgutachtens über die Auswirkungen definitiv entschieden (separate Eröffnung durch LUD). 
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Formelle Prüfung 
LUD, Art. 110 GewG 

J 

J 

Konzessions- 
entscheid 

LUD 
Art. 115 GewG 

Gesuchsteller / Bauherrschaft 

Gemeinde 

Kanton 

N J 
Entscheide rechtskräftig? 

Nutzung des  

Gewässers 
Beschwerdeverfahren  

Regierungsrat 

Grobprüfung / Erfassung im GemDat GewG: Kantonales Gewässergesetz (NG 631.1) 
LUD: Landwirtschafts- und Umweltdirektion 


